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Unerträgliche Spannungsverhältnisse 

in der CDU 
 
 

 
Zu den Pressemeldungen des CDU-Fraktionsvorsitzenden Günther und dem FDP-
Fraktionsvorsitzenden Kubicki sagt der justizpolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grü-

nen, Burkhard Peters: 
  

Die inhaltsleeren Skandalisierungsversuche von Daniel Günther sind unerträglich. Anstatt 
sich ein einziges Mal in den Innen- und Rechtsausschuss zu bemühen, macht er den gro-
ßen Zampano, wenn er von bereits lange bekannten Informationen aus der Presse erfährt. 
Dann eschauffiert er sich über die Informationspolitik der Landesregierung. 

 
Halten wir fest: An der Sachlage hat sich nichts geändert. Die Staatsanwaltschaft macht ih-
ren Job und ermittelt zu den im Raum stehenden Vorwürfen. Die Justizministerin hat von 
Anfang an - weit über das notwendige Maß hinaus - alle ihr zur Verfügung stehenden In-
formationen zeitnah gegenüber den Abgeordneten offen gelegt.  

 
Dass Herr Günther und Herr Kubicki bei diesen Sitzungen nicht anwesend waren, soll das 
Problem von Anke Spoorendonk nicht sein. Schließlich haben sich die Kolleginnen und Kol-
legen von Herrn Günther im Ausschuss zu den dargelegten Informationen ganz anders ge-
äußert, als dies nun der Fraktionsvorsitzende tut. Vielleicht sollte Herr Günther zunächst 
versuchen, dieses unerträgliche Spannungsverhältnis in den Griff kriegen. 

  
Herr Kubicki hat im Ausschuss ebenfalls erfolgreich mit Abwesenheit geglänzt und kennt 
sich jetzt dennoch bestens aus. Es ist beeindruckend, wie Herr Kubicki dabei stets alle par-
lamentarischen Möglichkeiten im Blick behält. Bei dieser 360 Grad Vision muss er aufpas-
sen, dass ihm nicht schwindlig wird und er die Richtung verliert.    

 

 
*** 

Presseinformat ion  

Landtagsfraktion 

Schleswig-Holstein 

Pressesprecherin 

Claudia Jacob 

Landeshaus 

Düsternbrooker Weg 70 

24105 Kiel 

Telefon: 0431 / 988 - 1503 

Fax: 0431 / 988 - 1501 

Mobil: 0172 / 541 83 53 

presse@gruene.ltsh.de 

www.sh.gruene-fraktion.de 

Nr. 056.15 / 13.02.2015 


